
97 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1970 Ausgegeben am 11. Dezember 1970 24. Stück 

32. Verordnung: Neufestsetzung der Richtsätze in der öffentlidi.en Fürsorge. 
33. Kundmadiung: Psychiatrische Krankenhäuser der Stadt Wien; Arztgebühr für Abteilungs- oder Institursvor

stände in der höheren Gebührenklasse, Neuregelung. 

32. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 10. November 1970, betreffend die Fest
setzung der Richtsätze in der öffentlichen 

Fürsorge. 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die 

1 bedarf und andere individuelle Sonderbedürf
nisse~ ausgenommen der Sonderbedarf nach § 4. 

(2) Der im Abs. 1 angeführte Zusdilag beträgt 
einscbließlicb 30 S Wohnungsbeihilfe 

für den Alleinunterstützten ........ 318 S 
für den Hauptunterstützten ........ 338 S 

Einführung fürsorgerecbtlicher Vorschriften im § 3 
Lande Österreich, als fandesgesetzliche Vorschrift Zu den im § 1 angeführten Richtsätzen sind 
übernommen durch das Wiener L~ndesgesetz die Familienbeihilfen auf Grund des Familien
Yom 23: Deze_mber 19.48, LGBL für Wien N.r, 111 lastenausglcidisgesetzes zu gewähren. 
1949, uber die vorlaufige Regelung der offent-
lichen Fürsorge und Jugendwohlfahrt, werden 1 
die Richtsätze für die Bemessung des monatlichen § 4 

Lebensunterhaltes in der öffentlichen Fürsorge Dauerbefürsorgte, die blind oder sdiwerst seh-
wie folgt festgesetzt: behindert sind und keine entsprechende Leistung 

§ 1 

(1) Die Richtsätze betragen: 
a) für den Alleinunterstützten ...... 1125 S 
b) für den Hauptunterstützten im 

Familienverband .............. , . 1097 S 
c) für den Mitunterstützten ohne FBM 

Anspruch . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 S 
d) für den M1tunterstützten mit FB

Anspruch .. „ . „ .. „ , .. , .. , . „ . 333 S 

aus der Kriegsopferversorgung beziehen (Zivil
blinde), erhalten, soweit ihnen nicht eine höhere 
Richtsatzüberschreitung nad. § 7 Abs. 1 oder 
sonstige höhere Fürsorgeleistungen zur Deckung 
eines Bedarfes an fremder Hilfe zuerkannt wer
den> eine Zulage zum Ridttsatz von 200 S. 

§5 

Alleinunterstützten und hauptunterstützten 
Hilfsbedürftigen - ausgenommen die ZUcSd.!ags
beredttigten Dauerunterstüec:ten gemäß § 2 -

(2) Bei Hilfsbedürftigen, die weder das ist in den Monaten November bis März bei 
60, Lebensjahr bei Frauen, das 65. Lebensjahr! Bedarf eine Heizbeihilfe zu gewähren. 
bei Männern überschritten haben noch a:Is 

1 

arbeitsunfähig gelten, sind die Richtsätze des 
Abs. 1 um 20fJ/o zu verringern. 

§6 

Alleinunterstützten und hauptunterstützten 
Hilfsbedürftigen - ausgenommen die zusdllags-

§ 2 berechtigten Dauerunterstützten gemäß S 2 -
(1) Bezieher von Dauerunterstützungen, die i sit?d ~ietbeihilfen i.~ der Höhe. des _tatsädilichen 

das 65. Lebensjahr bei Männern, das 60. Lebens- M1etz1.nses z:!'- ~ewahr.en; soweit die Wohnung 
jahr bei Frauen überschritten haben oder für des Hilfsbedui:ft1ge~ einer: angemessenei:- Wohn
mindestens ein Jahr arbeiuunfähig sind> erhalten raumbedarf nidit ?berste1gt, .und ~~r .1m Aus
einen Zuschlag zu der nach den Richtsätzen des maß des auf den einz~lnen Hilfsbedurft1gen ent, 
§ 1 errechneten Dauerunterstützung. Durch faHenden M1etz1nsante1les. 
diesen Zusdilag wird der in den Richtsätzen des 
S 1 Abs. 1 nicht enthaltene Lebensbedarf §7 

pauschalmäßig abgeded:t, und zwar insbesondere (1) Abgesehen von den Bestimmungen der 
der Heizbedarf, der durchschnittliche Miet- §§ 2 bis 6 können die Rid.tsiitze im Einzelfall 
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